
Gemeinde Badenweiler 
 

Änderung 
 
der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die 
Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) der Ge-
meinde Badenweiler vom 19.04.2004 
 
Auf Grund der  §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und 
§§  2, 8 Abs. 2, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
(KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Badenweiler am 11.12.2006 folgende Ände-
rung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und 
die Versorgung der Grundstücke mit Wasser vom 19.04.2004 beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 1 erhält folgende Fassung: 

§ 1 
 

Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung 
 
1. Die Gemeinde betreibt die Wasserversorgung als eine öffentliche Einrichtung zur 

Lieferung von Trinkwasser. Art und Umfang der Wasserversorgungsanlagen be-
stimmt die Gemeinde. 

2. Die Gemeinde kann die Wasserversorgung ganz oder teilweise durch Dritte vor-
nehmen lassen. 

 
 

Artikel 2 
 

§ 29 erhält folgende Fassung: 
§ 29 

 
Grundstücksfläche 

 
1. Als Grundstücksfläche gilt 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Er-
mittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist; 

b) soweit ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 
50 m von der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze. 
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hin-
aus oder sind Flächen tatsächlich angeschlossen, ist die Grundstückstiefe 
maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschlie-
ßungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe 
unberücksichtigt. 
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2. § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleibt unberührt. 
 
 

Artikel 3 
 
§ 34 erhält folgende Fassung: 
 

§ 34 
 

Weitere Beitragspflicht 
 
1. Vergrößert sich die Fläche eines Grundstücks, für das bereits eine Beitragspflicht 

entstanden ist oder das beitragsfrei an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen 
angeschlossen wurde (z.B. durch Zukauf) und erhöht sich dadurch die bauliche 
Nutzbarkeit des Grundstücks, so unterliegen die zugehenden Flächen der Bei-
tragspflicht nach Maßgabe des § 28, soweit für sie noch keine Beitragspflicht ent-
standen ist. 

2. Abs. 1 gilt entsprechend, soweit 
a) Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragspflicht 

bereits entstanden ist, neu gebildet werden; 
b) für Grundstücksflächen die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung 

nach § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG oder nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 entfallen; 
c) bei Grundstücken, für die eine Beitragspflicht bereits entstanden bzw. durch 

Bescheid begründet worden ist, oder bei beitragsfrei angeschlossenen 
Grundstücken die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Zahl bzw. 
genehmigte höhere Zahl der Vollgeschosse überschritten oder eine größere 
Zahl von Vollgeschossen allgemein zugelassen wird. 

 
 

Artikel 4 
 
§ 50 erhält folgende Fassung: 
 

§ 50 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
1. Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
a) entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche Wasserversorgung an-

schließt, 
b) entgegen § 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der öffentlichen Wasser-

versorgung entnimmt, 
c) entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche Zustimmung der 

Gemeinde weiterleitet, 
d) entgegen § 14 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses nicht unver-

züglich der Gemeinde mitteilt, 
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e) entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Missachtung der Vorschriften der Sat-

zung, anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie der an-
erkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, ändert oder unterhält, 

f) entgegen § 17 Abs. 4 Materialien und Geräte verwendet, die nicht entspre-
chend den anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind, 

g) entgegen §  17 Abs. 5 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen so betreibt, 
dass Störungen anderer Anschlussnehmer, störende Rückwirkungen auf 
Einrichtungen der Gemeinde bzw. Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte 
des Trinkwassers eintreten. 

 
2. Ordnungswidrig im Sinne von §  8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich 

oder leichtfertig den Mitteilungspflichten nach § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 49 Abs.1 
und 2 dieser Satzung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
 

Artikel 5 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2007 in Kraft. 
 
 
Badenweiler, den 11.12.2006 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Engler 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvor-
schriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 
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